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Bussentarif 
 

der Feuerwehr Sachseln 
 
 

vom 30. November 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bussentarif der Feuerwehr Sachseln 
 
 
 
vom 30. November 2009 
 

 
Der Einwohnergemeinderat Sachseln, 
 
gestützt auf Artikel 94 Ziffer 8 der Kantonsverfassung, Artikel 15 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung vom 13. September 1999 und Artikel 35 Absatz 1 des Feuerwehr-
reglements vom 19. Januar 2009, 
 
beschliesst: 
 
 
 
Art. 1 Dienstpflichtverletzungen 
 
Der Feuerwehrkommandant kann Dienstpflichtverletzungen mit einer Verwarnung, 
einem Verweis oder mit einer Busse bestrafen. Die Bussen betragen: 
 
a) Unentschuldigtes Fernbleiben von der Aushebung Fr. 150.00 

b) Unentschuldigtes Fernbleiben bei Übungen Fr. 50.00 

c) Nichtbefolgen dienstlicher Vorschriften Fr. 50.00 

d) Missachtung von Anordnungen oder Weisungen Fr. 50.00 
 
 
Art. 2 Rechnungsstellung 
 
Die Bussen werden von der Finanzverwaltung auf Antrag des Feuerwehrkomman-
danten in Rechnung gestellt und sind mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 
 
 
Art. 3 Fälligkeit 
 
In Rechtskraft erwachsene Geldbussen sind innert 30 Tagen an die Finanzverwal-
tung zu bezahlen oder können mit der Soldauszahlung in Abzug gebracht werden. 
 
 
Art. 4 Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Alle mit diesem Tarif in Widerspruch stehenden Bestimmungen werden aufgehoben, 
insbesondere der Bussentarif im Anhang zum Feuerwehrreglement vom 01. März 
1982. 
 



 

Art. 5  Inkrafttreten 
 
Der Einwohnergemeinderat bestimmt, wann dieser Tarif in Kraft tritt.1 
 
 
Sachseln, 30. November 2009 
 
   EINWOHNERGEMEINDERAT SACHSELN 
  Die Präsidentin: Margrit Freivogel Kayser 

   Der Gemeindeschreiber: Toni Meyer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 In Kraft seit 09. Dezember 2009 


